
Arbeitsvertrag 2010
Deine Arbeit fördert Bildungsprojekte in Afrika.

In Zusammenarbeit mit:



Fragen und Antworten

Versicherung
Nur wenn die Kampagne „Dein Tag für Afrika“ im Rahmen einer Schulveranstaltung stattfindet, sind die Schüler über  
die Schule unfallversichert. Zusätzlich besteht für alle Teilnehmer eine subsidiäre Haftpflichtversicherung, die durch die 
Sparkassen-Finanzgruppe und andere Versicherungspartner finanziert wird.

Information der Bundesknappschaft:       
Da Schüler bei der Kampagne „Dein Tag für Afrika“ für nur einen Tag beschäftigt werden, treten hier aus sozial- 
versicherungsrechtlicher Sicht keine Versicherungs- oder Beitragspflicht für den Arbeitgeber ein.  Dieser verpflichtet 
sich, die gesamte Vergütungssumme nach Abschluss der Aktion auf das Aktion Tagwerk-Konto zu überweisen:  
 
Aktion Tagwerk e.V. • Sparkasse Mainz  • BLZ: 550 501 20 • Konto: 7500

Finanzamtinformation und Verbuchen der Löhne:
Wegen der Besonderheit der Aktion und vor dem Hintergrund, dass steuerliche Auswirkungen nicht zu erwarten sind, 
werden es die Finanzämter ausnahmsweise nicht beanstanden, wenn von dem Lohnsteuerabzug durch die Arbeitgeber 
abgesehen wird.  Dies bedeutet, dass alle Firmen und Betriebe, die Schüler im Rahmen der Kampagne „Dein Tag für Afrika“ 
beschäftigen, das Arbeitsentgelt für den Schüler als Betriebsausgabe absetzen können, ohne zusätzlich Lohnsteuer 
zahlen zu müssen. Wir empfehlen den Lohn nicht nach der üblichen Art und Weise zu verbuchen, sondern diesen
über ein Kostenkonto „sonstige Kosten“, „Aushilfe“ oder „Bürokosten“ zu verbuchen. Wir stellen in diesem Fall keine 
Spendenquittung aus, da der Schüler seinen Arbeitslohn für die bei dem Arbeitgeber verrichtete Arbeit spendet. 
Der für den Arbeitgeber bestimmte Durchschlag des Arbeitsvertrages ist als Buchhaltungsbeleg zu nutzen.



Jugendarbeitsschutzgesetz:
Mit Unterzeichnung des Arbeitsvertrages verpflichtet sich der Arbeitgeber für die Einhaltung der sonstigen  
gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Arbeitssicherheit und des Gesundheits- und Jugendarbeitsschutzes.
Besonders wichtig ist hier, dass Kinder unter 13 Jahren nicht zu gewinnbringenden Arbeitsleistungen herangezogen 
werden dürfen. Diese Schüler können andere Aktionen starten, z.B. einen Solidaritätsmarsch veranstalten oder einen 
Flohmarkt, im Freundes- oder Familienkreis helfen oder Kuchen in der Schule verkaufen (Informationen  
und Teilnehmerkarten auf www.aktion-tagwerk.de).

Kinder ab 13 Jahren dürfen nur mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten beschäftigt werden, soweit die 
Beschäftigung leicht und für Kinder geeignet ist. Diese darf unter anderem nicht mehr als 2 Stunden täglich, 
in landwirtschaftlichen Familienbetrieben nicht mehr als 3 Stunden täglich und nicht zwischen 18 und 8 Uhr 
erfolgen. Zulässige Beschäftigungen können z.B. das Austragen von Zeitungen, Tätigkeiten in Haushalt und 
Garten, Botengänge, Betreuung von Kindern, Nachhilfeunterricht, Erntearbeiten, Handreichungen beim 
Sport, etc. sein. 

Jugendliche, also Personen zwischen 15 und 18 Jahren, dürfen grundsätzlich nicht mehr als 8 Std. täglich 
beschäftigt werden und nur in der Zeit zwischen 6 und 20 Uhr.   
 
Jugendliche über 16 Jahre dürfen ausnahmsweise z.B. in der Landwirtschaft, Bäckereien oder  
Konditoreien ab 5 Uhr oder bis 21 Uhr beschäftigt werden.

Weitere ausführliche Informationen finden Sie unter www.aktion-tagwerk.de 

Bundesbüro Aktion Tagwerk e.V.:  Walpodenstraße 10, 55116 Mainz,  Telefon: 0 61 31 / 90 88 100 
Regionalbüro NRW:  Tel.: 02 28 / 25 98 970 | E-Mail: info@aktion-tagwerk.de



Ausweichtermin:
Aufgrund des weitläufigen Ferienkalenders in Deutschland hat jede Schule die Möglichkeit ihren 
Aktionstag frei zu wählen. Beachten Sie deshalb bitte, dass der 22. Juni 2010 kein verpflichtender 
Termin ist! Bitte nennen Sie dem Bundesbüro der Aktion Tagwerk Ihren Ausweichtermin.

Wohin mit den Durchschlägen? 

Seite 1 bitte unbedingt in der Schule sammeln und gebündelt an das Büro von Aktion Tagwerk e.V.  in Mainz schicken
Seite 2 des Arbeitsvertrages behält der Arbeitgeber
Seite 3 bitte in der Schule abgeben
Seite 4 ist die Teilnahmebestätigung für den Schüler	

So können Sie „Dein Tag für Afrika“ noch unterstützen:
Hängen Sie das Deckblatt in Ihr Schaufenster oder legen Sie es aus. Werben Sie, Ihr Unternehmen/
Ihre Organisation/Ihre Institution damit, dass Sie die Aktion unterstützen und machen Sie so diesen  
Tag noch bekannter.
 

Noch Fragen?
Alle Infos zur Kampagne, den unterstützten Projekten und uns gibt es auf www.aktion-tagwerk.de.  
 

Vielen Dank für Ihre Hilfe!



Arbeitsvertrag „Dein Tag Für Afrika“ 2010

Folgende Arbeiten wird der Schüler in etwa erledigen: 

Bitte unbedingt in Druckbuchstaben schreiben!

Ort, Datum, Unterschrift des Arbeitgebers Ort, Datum, Unterschrift der Eltern (entfällt bei volljährigen Schülern)

Seite 1 | Exemplar für Aktion Tagwerk | In der Schule abgeben und gebündelt an Aktion Tagwerk schicken

PLZ/Ort

Straße

Ansprechpartner

Firma

E-Mail

Fax

Telefon

Telefon

PLZ/Ort

Straße

Schüler

PLZ/Ort Deiner Schule 

Deine Schule, Klasse

Deine E-Mail Adresse

Geburtsdatum

Ort, Datum, Unterschrift des Schülers

Das Arbeitsverhältnis beginnt am		  und endet am Ende des Tages, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Der  
Schüler leistet seine Arbeit in der Zeit von	 bis	 Uhr zu einem vereinbarten Stundenlohn in Höhe von	 EUR ab.
Lohnsumme insgesamt:	 EUR.  Die Informationen zum Jugendschutzgesetz haben wir zur Kenntnis genommen.



Arbeitsvertrag „Dein Tag Für Afrika“ 2010

Folgende Arbeiten wird der Schüler in etwa erledigen: 

Bitte unbedingt in Druckbuchstaben schreiben!

Ort, Datum, Unterschrift des Arbeitgebers Ort, Datum, Unterschrift der Eltern (entfällt bei volljährigen Schülern)

Seite 2 | Exemplar für den Arbeitgeber

PLZ/Ort

Straße

Ansprechpartner

Firma

E-Mail

Fax

Telefon

Telefon

PLZ/Ort

Straße

Schüler

PLZ/Ort Deiner Schule 

Deine Schule, Klasse

Deine E-Mail Adresse

Geburtsdatum

Ort, Datum, Unterschrift des Schülers

Das Arbeitsverhältnis beginnt am		  und endet am Ende des Tages, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Der  
Schüler leistet seine Arbeit in der Zeit von	 bis	 Uhr zu einem vereinbarten Stundenlohn in Höhe von	 EUR ab.
Lohnsumme insgesamt:	 EUR.  Die Informationen zum Jugendschutzgesetz haben wir zur Kenntnis genommen.



Arbeitsvertrag „Dein Tag Für Afrika“ 2010

Folgende Arbeiten wird der Schüler in etwa erledigen: 

Bitte unbedingt in Druckbuchstaben schreiben!

Ort, Datum, Unterschrift des Arbeitgebers Ort, Datum, Unterschrift der Eltern (entfällt bei volljährigen Schülern)

Seite 3 | Exemplar für die Schule

PLZ/Ort

Straße

Ansprechpartner

Firma

E-Mail

Fax

Telefon

Telefon

PLZ/Ort

Straße

Schüler

PLZ/Ort Deiner Schule 

Deine Schule, Klasse

Deine E-Mail Adresse

Geburtsdatum

Ort, Datum, Unterschrift des Schülers

Das Arbeitsverhältnis beginnt am		  und endet am Ende des Tages, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Der  
Schüler leistet seine Arbeit in der Zeit von	 bis	 Uhr zu einem vereinbarten Stundenlohn in Höhe von	 EUR ab.
Lohnsumme insgesamt:	 EUR.  Die Informationen zum Jugendschutzgesetz haben wir zur Kenntnis genommen.



Arbeitsvertrag „Dein Tag Für Afrika“ 2010

Folgende Arbeiten wird der Schüler in etwa erledigen: 

Bitte unbedingt in Druckbuchstaben schreiben!

Ort, Datum, Unterschrift des Arbeitgebers Ort, Datum, Unterschrift der Eltern (entfällt bei volljährigen Schülern)

Seite 4 | Exemplar für den Schüler

PLZ/Ort

Straße

Ansprechpartner

Firma

E-Mail

Fax

Telefon

Telefon

PLZ/Ort

Straße

Schüler

PLZ/Ort Deiner Schule 

Deine Schule, Klasse

Deine E-Mail Adresse

Geburtsdatum

Ort, Datum, Unterschrift des Schülers

Das Arbeitsverhältnis beginnt am		  und endet am Ende des Tages, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Der  
Schüler leistet seine Arbeit in der Zeit von	 bis	 Uhr zu einem vereinbarten Stundenlohn in Höhe von	 EUR ab.
Lohnsumme insgesamt:	 EUR.  Die Informationen zum Jugendschutzgesetz haben wir zur Kenntnis genommen.



Datenschutz:
Die im Arbeitsvertrag erhobenen Daten für die Kampagne  „Dein Tag für Afrika“ dürfen ausschließlich zur Durchführung der Kampagne verwendet werden. Bei Eintreten eines Versicherungsfalles 
werden die Daten des Betroffenen an die genannte Versicherung nur zur Abwicklung des Versicherungsverhältnisses übermittelt. Darüber hinaus werden keine Daten an Dritte weitergegeben.

Bitte bei jeder Überweisung unbedingt den vollständigen Namen der Schule sowie die Postleitzahl 
und den ungekürzten Ort der Schule angeben! Andernfalls können wir die Eingänge nicht zuordnen.



Aktion Tagwerk e.V.: Bundesbüro,  Walpodenstraße 10,  55116 Mainz, Telefon: 0 61 31 / 90 88 100 
E-Mail: info@aktion-tagwerk.de, Homepage: www.aktion-tagwerk.de
Gehen mehr Mittel ein als für die vorgeschlagenen Projekte benötigt, können auch andere satzungsgemäße Projekte in den  
unterstützten Ländern gefördert werden.


